
Marburg, den 04.02.2026

Beschluss Satzung Amtszeiten Ausschüsse

Das Student*innenparlament hat folgenden Antrag beschlossen:

Ändere Satzung Artikel 16 wie folgt:

8. Die Amtszeit eines nicht-ständigen Ausschusses beginnt mit der Konstituierenden Sitzung des

Ausschusses  und  endet  mit  der  Konstituierenden  Sitzung  des  nachfolgenden

Student*innenparlamentes.

Ergänze in Satzung Artikel 19 folgendes und passe nachfolgende Nummerierung an:

4.  Die  Amtszeit  beginnt  mit  der  Entsendung  bzw.  Wahl  der  Mitglieder  und  endet  mit  der

Entsendung  bzw.  Wahl  der  Mitglieder  des  nächsten  Rechnungsprüfungsausschusses  der

Student*innenschaft.

Ändere Satzung Artikel 21 wie folgt:

2. Die Amtszeit beginnt mit der Konstituierung und endet mit der Konstituierenden Sitzung des

nächsten Härtefallausschusses der Student*innenschaft.

Ändere Satzung Artikel 22 wie folgt:

5.  Die  Amtszeit  beginnt  mit  der  Wahl  und  endet  nach  der  Wahl  der  Mitglieder  des  nächsten

Widerspruchsausschusses im entsprechenden Gremium.

Ergänze in Satzung Artikel 24 folgendes:

6. Die Amtszeit beginnt mit der Konstituierung und endet mit der Konstituierenden Sitzung des

nächsten Wahlausschusses der Student*innenschaft.

-Der Vorstand des Student*innenparlaments


